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Ärztinnen und Ärzte mit eigener Praxis führen ein Unter­
nehmen, mit dem sie – wie andere Kleinunternehmen auch –  
für ihre Kundinnen und Kunden eine Leistung erbringen,  
die sie anschliessend in Rechnung stellen.

Als Patientin oder Patient dürfen Sie erwarten, dass Sie  
in Ihrer Arztpraxis die medizinischen Leistungen erhalten,  
die helfen, Ihre Gesundheit wiederherzustellen oder zu  
erhalten oder Ihre Leiden zu vermindern. 

Im Gegenzug ist die Arztpraxis auf Ihre Zusammenarbeit 
angewiesen: Die Verwaltungsaufgaben, die in einer Praxis 
anfallen, nehmen laufend zu. Aufgrund des steigenden  
Kostendrucks sind die Ärztinnen und Ärzte aufgefordert,  
besonders im administrativen Bereich rationell und  
effizient zu arbeiten. Die vorliegende Broschüre beantwor­
tet häufig gestellte Fragen und zeigt Ihnen, wo Sie als  
Patientin resp. Patient Ihren Beitrag leisten können, damit 
der administrative Aufwand in der Arztpraxis auch in  
Zukunft nicht überwiegt. Denn das oberste Ziel muss die 
sorgfältige Behandlung und Betreuung der Patientinnen  
und Patienten bleiben.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Ihr Praxisteam

Patientinnen  
und Patienten  

Haftungsausschluss: Die Ärztekasse Genossenschaft haftet nicht für die  
Richtigkeit der Angaben in dieser Broschüre. Abweichende Regelungen und  
Vereinbarungen sind möglich.

Weitere Informationen unter  
aerztekasse.ch 
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Geld und Tarife

Kann ich meine Arztrechnung in Raten bezahlen?

Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Ratenzahlung.  
Vereinbarungen für eine Zahlung in Raten sind eine Kulanz 
der Ärztinnen und Ärzte. Das heisst, dass nur nach Ab­
sprache und im Einverständnis mit der Ärztin oder dem  
Arzt eine Ratenzahlung möglich ist.

Darf eine Arztpraxis die Behandlung von Patientinnen 
resp. Patienten, die ihre Rechnungen nicht bezahlen,  
ablehnen? 

Prinzipiell ja. Nur bei Notfällen sind Ärztinnen und Ärzte  
verpflichtet, die Patientin oder den Patienten zu behandeln. 
Grundsätzlich haben Ärztinnen und Ärzte das Recht, den 
Rechnungsbetrag für die Behandlung sofort einzukassieren 
oder einen Vorschuss zu verlangen.

Verdient die Arztpraxis etwas an meinen Medikamenten?

Das ist von Kanton zu Kanton verschieden. In Kantonen,  
die die direkte Medikamentenabgabe erlauben, wird die 
Praxis – gleich wie eine Apotheke – für diese Leistung 
entschädigt. Aus diesen Einnahmen muss die Praxis aller­
dings auch die Aufwände für Lagerkosten, Handling und 
das Betreiben der Praxisapotheke bezahlen. Ausserdem 
trägt die Praxis das Verfallrisiko. In Kantonen, in denen  
die Medikamente in der Arztpraxis abgegeben werden 
dürfen, ist der verrechenbare Taxpunktwert nach TARDOC 
entsprechend tiefer als in den anderen Kantonen.

Was passiert, wenn ich irrtümlich eine Rechnung doppelt 
bezahle?

Die Bearbeitung von doppelt eingegangenen Zahlungen 
verursacht bei der Ärztekasse einen zusätzlichen Aufwand. 
Darum wird bei der Rückzahlung des doppelt überwiesenen 
Betrages eine Gebühr für die Bearbeitung berechnet 
 (aktuelle Gebühren finden Sie unter www.aerztekasse.ch  
in der Rubrik «Patienteninfo» unter FAQ).

Kosten alle Leistungen in allen Arztpraxen  
gleich viel oder gibt es Unterschiede? 

In der Schweiz wenden alle Arztpraxen und Spitäler im 
ambulanten Bereich denselben Tarif an: den TARDOC und 
die ambulanten Pauschalen. Die Kosten, die bei einer 
Behandlung entstehen, sind aber unterschiedlich hoch. Sie 
hängen einerseits von der gestellten Diagnose ab und 
andererseits von der jeweiligen Behandlung, die immer auf 
die Patientin resp. den Patienten abgestimmt ist. Daraus 
resultieren – je nach Fachrichtung der Ärztin oder des Arz­
tes und dem Gesundheitszustand der Patientin oder des 
Patienten – verschieden hohe Kosten.

Was ist der TARDOC und was sind ambulante Pauschalen? 

Der TARDOC ist das gesamtschweizerische Tarifsystem  
für ärztliche Leistungen im ambulanten Bereich. Er regelt 
die Abrechnung von Einzelleistungen, die von Ärztinnen 
und Ärzten sowie von Spitälern ambulant erbracht werden. 
Ergänzend dazu werden ambulante Pauschalen eingesetzt, 
bei denen bestimmte Behandlungen oder Behandlungspa­
kete mit einem fixen Betrag vergütet werden.

Muss ich einen Arzttermin, den ich vergessen habe,  
trotzdem bezahlen?

Erscheinen Sie nicht zum vereinbarten Termin, ist die  
Arztpraxis grundsätzlich berechtigt, den verpassten Termin 
zu verrechnen. Erfolgt die Absage vor dem vereinbarten 
Termin, sind die meisten Arztpraxen kulant. Diese Kosten  
werden von der Krankenversicherung nicht übernommen. 

Darf ich mit der Bezahlung der Arztrechnung warten, bis 
mir die Krankenversicherung das Geld überwiesen hat?

Prinzipiell müssen auch Arztrechnungen innert der auf  
der Rechnung aufgeführten Zahlungsfrist bezahlt werden.  
Falls die Krankenversicherung aber regelmässig spät  
reagiert und die Rückerstattungskosten über längere Zeit 
nicht begleicht, sollte dies mit der Ärztekasse-Agentur  
(Adresse und Telefonnummer finden Sie auf der Rechnung) 
oder direkt in der Arztpraxis besprochen werden. Warten 
Sie nicht, bis Sie die erste Mahnung erhalten. 

Was passiert, wenn ich die Arztrechnung nicht bezahle?

Sie riskieren Mahnungen oder andere Inkasso-Massnah­
men. Siehe auch Abschnitt «Rechnung und Mahnung».

1

Kranken-  
und Unfallver
sicherung

Rechnung  
und Mahnung

Verwaltung

Datenschutz  
und Transpa-
renz

Geld und  
Tarife

1

2

3

4

5



Kranken-  
und Unfallver
sicherung

Rechnung  
und Mahnung

Verwaltung

Datenschutz  
und Transpa-
renz

Geld und  
Tarife

1

2

3

4

5

Kranken- und Unfallversicherung

Was ist ein Hausarztmodell?

In einem Hausarztmodell arbeiten selbstständig erwerben­
de Ärztinnen und Ärzte, die mit der Krankenversicherung 
einen Vertrag abgeschlossen haben. 

Dieses kostengünstige Modell der obligatorischen Kran­
kenversicherung sieht vor, dass primär die selbst gewählte 
Hausarztpraxis aufzusuchen ist – ausgenommen sind Not­
fälle. Je nach Hausarztmodell können auch Fachärztinnen 
oder -ärzte direkt konsultiert werden.

Patientinnen und Patienten, die ein Hausarztmodell ge­
wählt haben, profitieren von Prämienvergünstigungen,  
weil sie sich dazu verpflichten, die Hausärztin oder den 
Hausarzt als erste Anlaufstelle anzuerkennen. Damit  
können unnötige Kosten vermieden werden. Die freie Arzt­
wahl ist aber eingeschränkt. Bei Bedarf leiten Hausärztin 
oder Hausarzt die Patientin oder den Patienten an eine 
Spezialistin resp. einen Spezialisten weiter. Mehr Informa­
tionen erhalten Sie bei Ihrer Krankenversicherung.

Macht es für meine Arztpraxis einen Unterschied,  
ob ich allgemein, halbprivat oder privat versichert bin?

Nein. Alle Rechnungen für ambulante Leistungen in Arzt­
praxen und Spitälern werden ohne Unterschied nach 
TARDOC und ambulante Pauschalen verrechnet. Vor der 
Spitaleinweisung sollten Sie Ihre Ärztin resp. Ihren Arzt 
aber informieren, falls Sie Zusatzversicherungen für den 
stationären Bereich abgeschlossen haben.

Was bedeuten Tiers Garant und Tiers Payant?

Tiers Garant: Die Arztpraxis sendet die Rechnung direkt  
an die Patientinnen und Patienten, die diese dann kontrol­
lieren können und selber entscheiden, ob sie die Rechnung 
zwecks Rückerstattung an die Krankenversicherung 
weiterleiten wollen oder nicht.

Tiers Payant: Arztpraxis und Krankenversicherung rech­
nen direkt untereinander ab, ohne dass die Patientinnen 
und Patienten die Direktbezahlung der Rechnungen von  
der Krankenversicherung an die Arztpraxis stoppen können. 
Die Patientin resp. der Patient hat jedoch das Recht, von 
der Arztpraxis eine Rechnungskopie zu erhalten. Dies ist 
heutzutage auch elektronisch möglich: Geben Sie bei  
Ihrem nächsten Praxisbesuch Ihre Mailadresse an, dann 
erhalten Sie über einen gesicherten Link Zugang auf Ihre 
Rechnungskopie.

Was passiert, wenn ich die Krankenversicherungsprämien 
nicht bezahle?

Sie riskieren, dass Sie von der Krankenversicherung be­
trieben werden und diese einen Leistungsstopp verfügt. 
Damit besteht die Gefahr, dass Sie die Leistungen von Arzt­
praxen und Spitälern selbst bezahlen müssen, da keine 
Versicherungsdeckung mehr besteht. In einigen Kantonen 
werden von den Behörden «schwarze Listen» erstellt.  
In diesen sind Personen aufgeführt, die keinen Versiche­
rungsschutz mehr haben. Arztpraxen und Spitäler können 
diese Listen einsehen. 

Muss ich meine Arztpraxis informieren, wenn meine  
Krankenversicherung den Versicherungsschutz einstellt, 
weil ich mit der Bezahlung der Prämien im Rückstand bin?

Korrekterweise ja. Die ärztliche Notversorgung ist trotzdem  
sichergestellt.

Werden alle Leistungen meiner Ärztin oder meines Arztes 
von der Krankenversicherung bezahlt?

Nein. Es gibt einen schweizerischen Leistungskatalog,  
der beschreibt, welche Leistungen die Grundversicherung 
abdeckt. Jedes Jahr wird dieser Leistungskatalog den  
aktuellen Verhältnissen angepasst. Die Arztpraxis kann  
Zusatzleistungen erbringen, die ausserhalb dieses klar  
umschriebenen Leistungskatalogs liegen. Diese Leistungen 
sind selten und gehören in der Regel in den Bereich einer 
freiwilligen Zusatzversicherung.

Die Ärztin resp. der Arzt muss die Patientin oder den Pati­
enten im Voraus darüber informieren. Einige Leistungen 
wie zum Beispiel Zeugnisse zur Arbeitsunfähigkeit, ver­
kehrsmedizinische Kontrolluntersuchungen usw. sind  
auch nicht durch Zusatzversicherungen abgedeckt und  
somit direkt zu bezahlen.
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Rechnung und Mahnung

Wie prüfe ich die Rechnung meiner Arztpraxis?

Auch wenn die einzelnen Tarifpositionen komplex wirken - 
diese Punkte können Sie einfach kontrollieren - unabhängig 
von der Abrechnungsart:

1.	 Stimmen Ihr Name und Ihre Adresse
2.	 Ist die Arztpraxis korrekt aufgeführt?
3.	 Stimmt das Behandlungsdatum?
4.	Sind die aufgeführten Leistungen nachvollziehbar  

(z. B. Konsultation, Untersuchung)?
5.	 Ist der Rechnungsbetrag plausibel?

Auf der nachstehenden Website der Ärztekasse finden  
Sie Musterrechnungen mit Erklärungen, die Ihnen helfen, 
die wichtigsten Positionen besser zu verstehen.

Hier finden Sie eine praktische Lesehilfe: 
www.aerztekasse.ch/patienteninfo/tardoc-rechnung/

Warum erhalte ich ein zusätzliches Blatt mit QR-Codes?

Zu jeder TARDOC-Rechnung gehört ein Rückforderungs­
beleg mit QR-Codes. Diese QR-Codes enthalten die Ab­
rechnungsdaten in elektronischer Form und sind für die 
Krankenkasse bestimmt. 

Wichtig: Wenn Sie die Rechnung selbst bezahlen und zur 
Rückerstattung einreichen (Tiers Garant), müssen Sie  
das QR-Code-Beiblatt unbedingt mitsenden. Fehlt es, kann 
sich die Rückerstattung verzögern. 

Was muss ich mit meiner Arztrechnung tun?

Das hängt von der Abrechnungsart ab: 

Ich habe die Rechnung erhalten und muss sie selbst be­
zahlen (Tiers Garant):
•	 Rechnung bezahlen
•	 �Rückforderungsbeleg inkl. QR-Code-Beiblatt an die 

Krankenkasse senden (per App oder Post)

Die Rechnung wurde direkt an meine Krankenkasse 
geschickt (Tiers Payant):
•	 Sie erhalten eine Rechnungskopie zur Information und 

Kontrolle
•	 Keine Einsendung an die Krankenkasse nötig

Wieso erhalte ich meine Arztrechnung von der Ärztekasse 
und nicht von der Arztpraxis?

Ihre Arztpraxis hat einen Teil der administrativen Arbeiten  
an ein externes professionelles Unternehmen, die Ärzte­
kasse, delegiert. Dadurch wird das Praxispersonal entlastet 
und hat mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten sowie 
die verschiedenen medizinischen Arbeiten, die in einer 
Arztpraxis anfallen.  

Welche Unterlagen erhalte ich: 

Tiers Garant (Ich bezahle selbst)
•	 Rechnung mit detaillierter Leistungsaufstellung
•	 Vereinfachte Leistungsübersicht
•	 Rückforderungsbeleg für die Krankenkasse
•	 QR-Code-Beiblatt für die Krankenkasse

                                                               

Ärztekasse Genossenschaft - Agentur Zürich
Schaffhauserstrasse 470 - 8052 Zürich
Tel. 0848 821 818 - Fax 044 436 15 80
patienten.zh@aerztekasse.ch

P.P. CH-1211
GENEVE 2

O 4442.99
1
1 09 124 590

Poste CH SA

HERR
HINTERWALD JONAS
FELSENTRIFTWEG, 271
6003 LUZERN

Dokument 1 09 124 590
Rechnungs-Datum 20.01.2026
Rechnungs-Nr. 1/0119070702188NT
Behandlung 05.01.2026 - 09.01.2026
Patient HINTERWALD JONAS

Geburtsdatum : 11.09.1984
Versicherter Veka-Nr. : 12345678912345679000
Leistungserbringer O 4442.99

Dr. med. Falkenried Reto
Allgemeine Medizin
CHE-999.999.999 MWST

Zürich, 20.01.2026

In der Beilage erhalten Sie die Honorarrechnung über CHF 2'925.20 für die Behandlung bei Dr. med. Falkenried
Reto.

Vielen Dank für die Bezahlung der Rechnung bis spätestens 09.02.2026 .

– in der Schweiz mittels untenstehendem QR-Code.
– oder für Zahlungen aus dem Ausland: IBAN: CH90 0900 0000 8000 9080 4 - SWIFT/BIC: POFICHBEXXX mit

Angabe der Referenz O4442.99/109124590.

Besten Dank für die fristgerechte Bezahlung. Bei Verzug wird für Mahnungen eine Bearbeitungsgebühr erhoben:
CHF 5.00 für die 1. Mahnung und CHF 10.00 für die 2. Mahnung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter patienten.zh@aerztekasse.ch oder telefonisch unter 0848 821 818.

Gegen Vorweisung des beigelegten Rückerstattungsbeleges vergütet Ihnen Ihre Krankenkasse den Ihnen zustehenden
Betrag.

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an
CH77 3000 0001 1736 4669 6
Aerztekasse Genossenschaft
Caisse des Médecins
Cassa dei Medici
8902 Urdorf

Referenz
01 62915 58943 00000 10912 45905

Zahlbar durch
HERR
HINTERWALD JONAS
FELSENTRIFTWEG, 271
6003 LUZERN

Währung Betrag
CHF 2'925.20

Zahlteil Konto / Zahlbar an
CH77 3000 0001 1736 4669 6
Aerztekasse Genossenschaft
Caisse des Médecins
Cassa dei Medici
8902 Urdorf
Referenz
01 62915 58943 00000 10912 45905

Zusätzliche Informationen
HINTERWALD JONAS
//S1/10/109124590-0119070702188NT/11/260120/20/
O4442.99
Zahlbar durch
HERR
HINTERWALD JONAS
FELSENTRIFTWEG, 271
6003 LUZERN

Währung Betrag
CHF 2'925.20

Release 5.0/SR/de

Ärztekasse Genossenschaft - Agentur Zürich
Schaffhauserstrasse 470 - 8052 Zürich
Tel. 0848 821 818 - Fax 044 436 15 80
patienten.zh@aerztekasse.ch

Leistungsübersicht zur Behandlung Für Ihre Unterlagen

Dokument 1 09 124 590 Patient Leistungserbringer

HINTERWALD JONAS
11.09.1984
Herr / M

O 4442.99
Dr. med. Falkenried Reto
Allgemeine Medizin

Versicherter Versicherung

Rechnungs-Datum: 20.01.2026
Rechnungs-Nr.: 1
Behandlung : 05.01.2026-09.01.2026

Veka-Nr. : 12345678912345679000

Datum Tarif Leistung Betrag
05.01.26 007 Ärztliche allgemeine Grundleistungen 122.30
07.01.26 005 Glaukom-Eingriffe ohne Laser 2'774.94

TMA Pro memoria Leistungen des Leistungskatalogs TMA 0.00
09.01.26 007 Ärztliche allgemeine Grundleistungen 27.95

Rechnungsbetrag: 2'925.20

Release 5.0/GR/de
Rückforderungsbeleg Der Versicherung zustellen

Dokument Identification 1 09 124 590 / 19.01.2026 07:07:07 / 14646E201F32EE44B682C4A33CEDB04C Seite 1/1
GLN-Nr. (B) 7611910000016 Aerztekasse GenossenschaftRechnungs-

steller ZSR-Nr. (B) Schaffhauserstrasse 470 - 8052 Zuerich

Patient Name HINTERWALD
Vorname JONAS
Strasse FELSENTRIFTWEG, 271
PLZ 6003
Ort LUZERN
Geburtsdatum 11.09.1984 HERR
Geschlecht Herr / M HINTERWALD JONAS
Falldatum 01.01.2026 FELSENTRIFTWEG, 271
Fall-Nr. 300-1 6003 LUZERN
AHV-Nr. 756.9999.9999.91
VEKA-Nr. 12345678912345679000
Versicherten-Nr. 123456
Kanton BS
Kopie Nein
Vergütungsart TG KoGu-Datum/-Nr.
Gesetz KVG Rechnungs-Datum/-Nr. 20.01.2026/109124590-0119070702188NT
Behandlung 05.01.2026 - 09.01.2026 Mahn-Datum/-Nr.
Behandlungsart Ambulant
Behandlungsgrund Krankheit
Rolle/Ort Arzt/Ärztin / Praxis
GLN-Nr. (P) 7612345678917 Dr. med. Falkenried Reto
GLN-Nr. (L) 7612345678917 Nebelgasse, 23 - 4051 Basel

Leistungs-
erbringer

ZSR-Nr. (P) O444299 061 999 99 99
Diagnose cantonal P3
Bemerkung
Partner GLN-/ZSR-/sektion-Nr. Adresse
1-Leistungserbringer 7612345678917 Dr med. Falkenried Reto-4051 Basel

Datum Tarif Tarifziffer Bezugsziffer Gr St Anzahl TP AL/Preis f AL TPW AL TP TL f TL TPW TL A V M Betrag

05.01.26 007 AA.00.0010 1 1.00 10.56 0.91 8.64 0.91 1 1 0 17.47
Ärztliche Konsultation, erste 5 Min.

05.01.26 007 AA.00.0060 1 30.00 2.11 0.91 1.73 0.91 1 1 0 104.83
Vor-und Nachbesprechung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten, pro 1 Min.

07.01.26 005 C02.10Z 1 L 1.00 3'049.38 0.91 1 1 0 2'774.94
Glaukom-Eingriffe ohne Laser

07.01.26 TMA C02.CM.0160 1 L 1.00 1 1 0 0.00
Glaukom Operation mit Mini-Implantat ICD10='H' CAPITULUM='CAP02'

09.01.26 007 AA.10.0010 1 1.00 10.56 0.91 8.64 0.91 1 1 0 17.47
Ärztliche, telemedizinische zeitgleiche Konsultation,  erste 5 Min.

09.01.26 007 AA.10.0020 AA.10.0010 1 3.00 2.11 0.91 1.73 0.91 1 1 0 10.48
+ Ärztliche, telemedizinische zeitgleiche Konsultation,  jede weitere 1 Min.

 

MWSt.-Nr.: CHE-999.999.999 MWST Gesamtbetrag: 2'925.19
Währung: CHF

Rechnungsbetrag: 2'925.20

Code Satz Betrag MWSt
0 0.00 2'925.19 0.00

Release 5.0/AX/de
Rückforderungsbeleg QR-Code Blatt Der Versicherung zustellen

Identifikation: 1 09 124 590 / 19.01.2026 07:07:07 / 14646E201F32EE44B682C4A33CEDB04C
PatientIn: HERR JONAS HINTERWALD - FELSENTRIFTWEG, 271 - 6003 LUZERN  -

Geburtsdatum: 11.09.1984 - Geschlecht: Herr / M

QR-Code 1 QR-Code 2 QR-Code 3

Rückforderungsbeleg QR-Code Blatt, generiert am 19.01.2026 07:07:07 Seite 1

Tiers Payant 
•	 Rechnungskopie zur Information und Kontrolle
•	 Vereinfachte Leistungsübersicht

Release 5.0/GR/de

Ärztekasse Genossenschaft - Agentur Zürich
Schaffhauserstrasse 470 - 8052 Zürich
Tel. 0848 821 818 - Fax 044 436 15 80
patienten.zh@aerztekasse.ch TP-Rechnung

Rechnungskopie
Dokument Identification 1 09 232 635 / 10.02.2026 13:16:42 / CF495E51BFF36C4C8E4A14C3E4459548 Seite 1/1

GLN-Nr. (B) 7611910000016 Aerztekasse GenossenschaftRechnungs-
steller ZSR-Nr. (B) Schaffhauserstrasse 470 - 8052 Zuerich

Patient Name HINTERWALD GLN-Nr. 7601003002775
Vorname JONAS
Strasse FELSENTRIFTWEG, 271
PLZ 6003
Ort LUZERN
Geburtsdatum 11.09.1984 0058.001
Geschlecht Herr / M HELSANA VERSICHERUNGEN AG
Falldatum 01.01.2026 POSTFACH
Fall-Nr. 300-1 8081 ZUERICH
AHV-Nr. 756.9999.9999.91
VEKA-Nr. 12345678912345679000
Versicherten-Nr. 123456
Kanton BS
Kopie Ja
Vergütungsart TP KoGu-Datum/-Nr.
Gesetz KVG Rechnungs-Datum/-Nr. 10.02.2026/109232635-0210131605806SL
Behandlung 05.01.2026 - 09.01.2026 Mahn-Datum/-Nr.
Behandlungsart Ambulant
Behandlungsgrund Krankheit
Rolle/Ort Arzt/Ärztin / Praxis
GLN-Nr. (P) 7612345678917 Dr. med. Falkenried Reto
GLN-Nr. (L) 7612345678917 Nebelgasse, 23 - 4051 Basel

Leistungs-
erbringer

ZSR-Nr. (P) O444299 061 999 99 99
Diagnose cantonal P3
Bemerkung
Partner GLN-/ZSR-/sektion-Nr. Adresse
1-Leistungserbringer 7612345678917/O444299 Dr. med. Falkenried Reto-Nebelgasse, 23-4051 Basel

Datum Tarif Tarifziffer Bezugsziffer Gr St Anzahl TP AL/Preis f AL TPW AL TP TL f TL TPW TL A V M Betrag

05.01.26 007 AA.00.0010 1 1.00 10.56 0.91 8.64 0.91 1 1 0 17.47
Ärztliche Konsultation, erste 5 Min.

05.01.26 007 AA.00.0060 1 30.00 2.11 0.91 1.73 0.91 1 1 0 104.83
Vor-und Nachbesprechung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten, pro 1 Min.

07.01.26 005 C02.10Z 1 L 1.00 3'049.38 0.91 1 1 0 2'774.94
Glaukom-Eingriffe ohne Laser

07.01.26 TMA C02.CM.0160 1 L 1.00 1 1 0 0.00
Glaukom Operation mit Mini-Implantat ICD10='H' CAPITULUM='CAP02'

09.01.26 007 AA.10.0010 1 1.00 10.56 0.91 8.64 0.91 1 1 0 17.47
Ärztliche, telemedizinische zeitgleiche Konsultation,  erste 5 Min.

09.01.26 007 AA.10.0020 AA.10.0010 1 3.00 2.11 0.91 1.73 0.91 1 1 0 10.48
+ Ärztliche, telemedizinische zeitgleiche Konsultation,  jede weitere 1 Min.

 

MWSt.-Nr.: CHE-999.999.999 MWST Gesamtbetrag: 2'925.19
Währung: CHF

Fälliger Betrag: 2'925.20

Code Satz Betrag MWSt
0 0.00 2'925.19 0.00

Release 5.0/PatCopy/de

Patientenkopie der TP-Rechnung
Ihre Behandlung in unserer Praxis rechnen wir direkt mit der Krankenkasse

ab. Gemäss Art. 42 Abs. 3 KVG stellen wir Ihnen hiermit eine Patientenkopie
der TP-Rechnung zur Orientierung zu. Es ist keine Zahlung erforderlich.

Dokument 1 09 232 635 Patient Leistungserbringer

HINTERWALD JONAS
11.09.1984
Herr / M

O 4442.99
Dr. med. Falkenried Reto
Allgemeine Medizin

Versicherter Versicherung

Rechnungs-Datum: 10.02.2026
Rechnungs-Nr.: 1
Behandlung : 05.01.2026-09.01.2026

Veka-Nr. : 12345678912345679000 HELSANA VERSICHERUNGEN AG
7601003002775

Datum Tarif Leistung Betrag
05.01.26 007 Ärztliche allgemeine Grundleistungen 122.30
07.01.26 005 Glaukom-Eingriffe ohne Laser 2'774.94

TMA Pro memoria Leistungen des Leistungskatalogs TMA 0.00
09.01.26 007 Ärztliche allgemeine Grundleistungen 27.95

Rechnungsbetrag: 2'925.20
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Kann ich die Rechnungskopie elektronisch erhalten? 
(Tiers Payant)

Ihre Arztpraxis übermittelt die Rechnung direkt an die Ver­
sicherung. Das Gesetz schreibt vor, dass Sie als Patien­
tin / Patient eine Rechnungskopie erhalten. Sie haben die 
Möglichkeit, diese Rechnungskopie elektronisch anzufor­
dern. Das ist schneller, spart Papier und Porto. Alles was es 
dazu braucht, ist Ihr Einverständnis sowie Ihre aktuelle 
E-Mail-Adresse. Sprechen Sie Ihre Praxis darauf an. Dieser 
kostenlose Service ist behördlich genehmigt und selbst­
verständlich datenschutzkonform. 

Was soll ich tun, wenn ich einen Fehler auf der Rechnung 
vermute?

Haben Sie die Rechnung von der Ärztekasse erhalten, 
wenden Sie sich zunächst an die zuständige Ärztekasse-
Agentur. Adresse und Telefonnummer finden Sie auf der 
Rechnung. Viele Verständnisfragen lassen sich so rasch 
und unkompliziert klären - oft ohne dass die Arztpraxis 
einbezogen werden muss. Falls erforderlich, nimmt die 
Ärztekasse Kontakt mit der Arztpraxis auf, holt eine Er­
klärung ein oder veranlasst eine Korrektur.

Haben Sie die Rechnung von der Arztpraxis erhalten, rich­
ten Sie Ihre Anfrage bitte unmittelbar an die Praxis.

Kann meine Ärztin oder mein Arzt von mir verlangen,  
dass ich spezielle Leistungen selber bezahle?

Ja, Leistungen die ausserhalb des Leistungskataloges  
der Grundversicherung liegen, also keine der sogenannten 
Pflichtleistungen, müssen von der Patientin oder vom  
Patienten selber bezahlt werden, auf Wunsch der Ärztin oder 
des Arztes auch bar. Zum Beispiel Zeugnisse zur Arbeits­
unfähigkeit sind evtl. von den Patientinnen und Patienten 
direkt zu bezahlen. Die Arztpraxis muss Sie vor der Leis­
tungserbringung darüber informieren.

Wie viele Mahnungen muss mir die Arztpraxis schicken, 
bevor sie die Betreibung einleiten darf?

Wenn Sie Zahlungsschwierigkeiten haben, orientieren Sie 
umgehend die Ärztekasse-Agentur (Adresse und Tele­
fonnummer finden Sie auf der Rechnung) oder direkt Ihre 
Arztpraxis. Warten Sie nicht, bis die erste Mahnung im  
Briefkasten liegt. Überfällige Rechnungen trüben auch das 
Vertrauensverhältnis zwischen Patientin / Patient und  
Ärztin /Arzt resp. Therapeutin / Therapeut. Eine Betreibung 
kann grundsätzlich auch ohne vorgängige Mahnung  
eingeleitet werden. 

Gibt es Bearbeitungsgebühren bei Zahlungsverzug?

Die Arztpraxen entscheiden, wie viele Mahnungen an säu­
mige Schuldnerinnen oder Schuldner geschickt werden 
sollen und legen die Mahnfristen fest. Für die Aufwendun­
gen verrechnet die Ärztekasse eine Bearbeitungsge­
bühr, deren Höhe sich nach der Mahnstufe und dem Mah­
nungsmodell richtet (aktuelle Gebühren finden Sie  
unter www.aerztekasse.ch in der Rubrik «Patienteninfo»  
unter FAQ).

Bleibt die Zahlung weiterhin aus, entscheidet die Arztpra­
xis, ob die überfällige Rechnung zur Weiterbearbeitung  
(Betreibung) an eine Inkassostelle übergeben werden soll. 
Ein Inkasso verursacht erhebliche zusätzliche Kosten.  
Der beauftragten Inkassostelle werden lediglich die Adress­
daten, das Rechnungs- oder Behandlungsdatum sowie  
der Forderungsbetrag bekannt gegeben. Die eigentliche 
Rechnung wird nicht weitergeleitet. Arbeitet die Arztpraxis 
mit der Inkassostelle Inkasso Med AG zusammen, finden  
Sie die aktuellen Bedingungen unter https://inkassomed.ch/ 
de/inkasso-med-ag/patienten/ihre-optionen/.
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Verwaltung

Was gilt als Unfall, was als Krankheit?

Die Begriffe «Unfall» und «Krankheit» sind in der Schweiz 
klar definiert. Dennoch gibt es nicht selten Abgrenzungs­
probleme, die zwischen Versicherung, Arztpraxis und Pati­
entin resp. Patient geklärt werden müssen. Was nicht  
als Unfall gilt, gehört in der Regel in die Kranken- oder eine 
andere Versicherung (z. B. Haftpflichtversicherung). Wer 
keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, schliesst eine private 
Unfallversicherung ab (z. B. bei der Krankenversicherung). 
Berufstätige sind über ihre Arbeitgeberin oder über ihren 
Arbeitgeber gegen Unfall versichert.

Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende 
Einwirkung eines ungewöhnlichen, äusseren Faktors auf 
den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der 
körperlichen oder geistigen Gesundheit zur Folge hat. Die 
in der Verordnung über die obligatorische Unfallversiche­
rung (UVV) aufgeführten Berufskrankheiten und unfallähnli­
chen Körperschädigungen sind den Unfällen gleichgestellt.

Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen und 
geistigen Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalles ist  
und die eine medizinische Untersuchung oder Behandlung 
erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.

Wann und wie muss ich meine Arztpraxis über einen 
Wechsel der Krankenversicherung informieren?

Informieren Sie Ihre Arztpraxis, sobald ein Wechsel erfolgt 
und von der neuen Krankenversicherung bestätigt worden 
ist. Spätestens bei Ihrem nächsten Besuch in der Arztpra­
xis bringen Sie dann Ihre neue Versichertenkarte mit.
 
Wozu brauche ich die Versichertenkarte?

Auf der Versichertenkarte im Kreditkartenformat sind  
Ihre Personalien gespeichert. Die Karte ist gleichzeitig ein  
Dokument, ähnlich einer Versicherungspolice. Die Versi­
chertennummer ist für die Rechnungsstellung und Kosten­
übernahme durch die Krankenversicherung notwendig.  
Sie hilft auch, die Administration zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. Ein Lesegerät ersetzt das mühsame Ab­
tippen der Versichertennummer und der Adresse. Beim  
erstmaligen Besuch einer Arztpraxis und / oder nach einem 
Wechsel der Krankenversicherung bringen Sie deshalb  
unbedingt die Versichertenkarte mit, um sie dem Praxis­
personal vorzulegen. 

Wann sollte ich meine Arztpraxis über einen Wohnort-
wechsel informieren?

Sobald die neue Adresse bekannt ist, melden Sie diese, 
auch im eigenen Interesse, Ihrer Arztpraxis. 

Wie gehe ich vor, wenn ich für meine Arbeitgeberin / 
meinen Arbeitgeber ein Arztzeugnis brauche?

Schildern Sie Ihrer Ärztin resp. Ihrem Arzt im Rahmen der 
Konsultation Ihre berufliche Situation. Sie erhalten dann  
ein kurzes, schriftliches Zeugnis. Auf einer Arbeitsunfähig­
keitsbescheinigung, die für die Arbeitgeberin / den Arbeit­
geber bestimmt ist, darf übrigens keine Diagnose angege­
ben werden. Die Kosten für das Arztzeugnis werden nicht  
von der Kranken- oder Unfallversicherung übernommen.
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Datenschutz und Transparenz

Muss mich die Arztpraxis informieren, dass die Rechnung 
von der Ärztekasse kommt, sie meine Daten also weiter-
leitet?

Grundsätzlich müssen Sie immer vorgängig informiert  
werden, wenn medizinische Daten die Praxis verlassen.  
Die Arztpraxen, die mit der Ärztekasse zusammenarbeiten,  
informieren ihre Patientinnen und Patienten in der Regel 
bei der erstmaligen Anmeldung (Patientenanmeldeformular).

Darf ich meine Krankengeschichte in meiner Arztpraxis 
einsehen?

Ja. Wenn Sie möchten, können Sie zudem die in Ihrem  
Dossier befindlichen Unterlagen und  Einträge mit Ihrer 
Ärztin oder mit Ihrem Arzt besprechen.

Datenbearbeitung durch die Ärztekasse erfolgt daten-
schutzkonform

Die Ärztekasse bearbeitet alle Daten gestützt auf die  
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Eine 
datenschutzkonforme Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
NUR im Kundenauftrag, d. h. Ihres behandelnden Leistungs­
erbringenden. Eine andere Weitergabe von Kunden- oder 
Patientendaten ist aufgrund der geltenden vertraglichen 
und reglementarischen Bestimmungen grundsätzlich 
nicht möglich. So werden zum Beispiel im Auftrag der Leis­
tungserbringenden der beauftragten Inkassostelle lediglich 
die Adressdaten, das Rechnungs- oder Behandlungsdatum 
sowie der Forderungsbetrag bekannt gegeben. Die eigent­
liche Rechnung wird nicht weitergeleitet.

Datenschützer gab der Ärztekasse gute Noten

Im Rahmen einer Sachverhaltsabklärung hat der Eidgenös­
sische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB)  
die Einhaltung des Datenschutzes durch die Ärztekasse 
überprüft. Die Abklärung wurde abgeschlossen, ohne dass 
weitere Massnahmen oder Anpassungen hinsichtlich der 
Einhaltung des Datenschutzes empfohlen oder gefordert 
wurden. Auf Anregung des EDÖB wurde die Rubrik Patien­
teninformation auf der Website ausgebaut. Dort finden Sie 
jetzt die für die Bearbeitung von Patientendaten mass­
geblichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Bearbei­
tungsreglemente, Verträge und Bestimmungen.
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Über die Ärztekasse

Im Jahr 1964 gründeten visionäre Schweizer Ärzte die 
Ärztekasse als standeseigene Genossenschaft mit dem 
Ziel, den Ärztinnen und Ärzten mit eigener Praxis die 
Möglichkeit zu geben, die Administration auszulagern und 
zu professionalisieren. Die Zielsetzung der Ärztekasse  
ist aktueller denn je: Immer umfangreichere administrative 
Aufgaben belasten die Praxen und halten die Ärztinnen  
und Ärzte von ihrer eigentlichen medizinischen Tätigkeit ab.

Als Genossenschaft ist die Ärztekasse unabhängig von  
den Interessen anderer Unternehmen und Organisatio­
nen. Über 23’000 Leistungserbringende (Ärztinnen /Ärzte, 
Therapeutinnen / Therapeuten) in der Schweiz vertrauen 
der Ärztekasse. 

Die Kosten für die Auslagerung der administrativen Arbei­
ten werden von den Arztpraxen bezahlt. Da die Ärztekasse 
Softwareprogramme und andere Leistungen kostenlos 
oder zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellt, resul­
tiert für die Arztpraxen unter dem Strich eine Zeit- und 
Kosteneinsparung. 

Die Ärztekasse verarbeitet jährlich über 13 Millionen Rech­
nungen aus dem Gesundheitswesen. Dieses Auftrags- 
volumen erlaubt es der Ärztekasse, ihre Leistungen beson­
ders preiswert anzubieten. 

Die Ärztekasse ist transparent. Die Statuten und Regle­
mente sowie weitere Informationen sind auf  
www.aerztekasse.ch in der Rubrik «Patienteninfo» unter 
«Datenbearbeitung» einsehbar.

Haben Sie noch 
Fragen?

Ihr Praxisteam 
beantwortet 

sie gerne.
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